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VERFAHRENS - UND AUSFERTIGUNGSVERMERKE 

ZUM BEBAUUNGSPLAN Ă2.+3. GEWANN BIBLIS - 6. NDERUNGñ 

 

(Verfahren gemäß  § 13 BauGB) 
 
1. Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat 
 gemäß § 2 (1) BauGB am 26.03.2008 
 
2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 gemäß § 2 (1) BauGB am 10.05.2008 
 
3. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  
 gemäß § 3 (2) BauGB am 26.03.2008 
 
4. Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
 gemäß § 3 (2) BauGB am 10.05.2008 
 
5. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 
 gemäß § 3 (2) BauGB mit Text und Begründung sowie den 
        örtlichen Bauvorschriften 
 in der Fassung vom 29.10.2007 in der Zeit vom 19.05.2008 bis 19.06.2008 
 
6.     Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 gemäß § 4 (2) BauGB (mit Frist bis zum 19.06.2008) am 06.05.2008 
 
7. Satzungsbeschluss 
 gemäß § 10 (1) BauGB am 29.10.2008 
 
8. Ausfertigung: 
 Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festset-

zungen sowie der Inhalt der örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergange-
nen Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmen und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden 
sind. 

 
  
        _______________ Hockenheim, den 18.11.2008 
 Dieter Gummer  
 Oberbürgermeister 
 
9. Ortsübliche Bekanntmachung und Inkrafttreten  
 gemäß § 10 (3) BauGB am 02.12.2008 
 
          
 
       ______________ Hockenheim, den 02.12.2008 
 Dieter Gummer  
 Oberbürgermeister 
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RECHTSGRUNDLAGEN 

ZUM BEBAUUNGSPLAN Ă2. + 3. GEWANN BIBLIS ï 6.  NDERUNGñ 

 

 

 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 
ber. 1998 I S. 137), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenent-
wicklung der Städte vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Einigungsvertrag vom 31. August 
1990 (BGBl. II S. 889, 1124) und Art. 3 Investitionserleichterungs- und Wohnbau-
landgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) 
 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl. 
S. 895) m. W. v. 02.01.2005 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GVBl. S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.02.2006 (GB1. S. 20) m. W. v. 18.02.2006 
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A 
Zeichnerischer Teil 

 

 

 

siehe separate Planzeichnung M 1:500  
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B 
Bauplanungsrechtliche 

Festsetzungen 

 

Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen gelten in Verbindung mit den Festsetzungen des 

zeichnerischen Teils. 
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BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

ZUM BEBAUUNGSPLAN Ă2. + 3. GEWANN BIBLI S ï 6. ÄNDERUNGñ 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 

ber. 1998 I S. 137), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch das 

Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 

(BGBl. I S. 3316) 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Einigungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 

889, 1124) und Art. 3 Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. 

I S. 466) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 15 BauNVO 

1.1.1 Reines Wohngebiet 

§ 3 BauNVO 

 

Ausnahmen nach § 3 (3) BauNVO sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes und daher nicht zulässig. 

  

 1.1.2 Allgemeines Wohngebiet 

  § 4 BauNVO 

 

Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes und daher nicht zulässig. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung  

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO 

1.2.1 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 

- Obergrenzen - 
§ 17 BauNVO 

 

Die Obergrenzen der Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl 

sind dem Nutzungsschabloneneintrag in der Planzeichnung zu entneh-

men. Die angegebenen Werte sind jedoch nur im Rahmen der als 

überbaubar ausgewiesenen Flächen realisierbar. 

 

1.2.2 Anteilige Grundstücksfläche bei Gemeinschaftsanlagen 
 

Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO sind in den im 

Plan gekennzeichneten Bereichen gemäß § 21 a (2) BauNVO Flächenan-

teile an außerhalb des Baugrundstückes festgesetzten Gemeinschaftsan-

lagen bis 40 qm im Sinne des § 9 (1) Nr. 22 BauGB hinzuzurechnen. Die 

dafür in Anspruch genommene Fläche ist durch Baulast zu sichern. 

Außerhalb des Baugrundstückes nachgewiesene notwendige Stellplätze 

sind grundsätzlich durch Baulast zu sichern. 
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1.2.3 Höhe baulicher Anlagen 
§ 9 (2) BauGB und § 18 BauNVO 

 

1.2.3.1 Bezugspunkte 

 

Als Bezugspunkte für die Höhe der Gebäude gilt die Hin-

terkante Gehweg bzw. die Hinterkante der Erschließungs-

straße in der Mitte des Gebäudes der jeweiligen zugeord-

neten Erschließungsstraße. In den Bereichen L und M 

werden als Bezugspunkte für die gartenseitigen (rückwär-

tigen) Gebäudehöhen die in Satz 1 genannten Bezugs-

punkte minus 2,00 m festgesetzt. Die künftigen Gelände-

höhen sind grundsätzlich auf den jeweiligen Bezugspunkt 

herzustellen, d.h. in den Bereichen L und M sowohl auf 

den gartenseitigen als auch auf den straßenseitigen. Die 

genaue Abgrenzung, der auf den gartenseitigen Bezugs-

punkt herzustellenden Flächen, ist der Abgrenzung im 

Plan zu entnehmen.. 

Als Bezugspunkte für die Höhe der Gemeinschaftsgara-

gen sowie der Grenzgaragen /-carports gilt die Hinterkan-

te Gehweg bzw. die Hinterkante Erschließungsstraße in 

der Mitte der jeweiligen Garagenzeile bzw. in der Mitte 

der beiden Grenzgaragen / -carports. 

 

  1.2.3.2 Traufhöhen 

 

Die Traufhöhen, gemessen zwischen dem Bezugspunkt 

und der Traufe (= Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Oberkante Dachhaut) dürfen in den Bereichen A, B, D, H 

und J folgende Maße nicht überschreiten: 

 

   I - geschossige Gebäude: 4,50 m 

   II  - geschossige Gebäude: 7,00 m 

 

Ausnahmsweise sind auf maximal 1/4 der Gebäudelänge 

bis zu 70 cm größere Höhen zulässig, wenn sich diese aus 

Gebäudevor- und ïrücksprüngen ergeben. 

Im Bereich L und M wird die Traufhöhe straßenseitig auf 

minimal 4,00 m und maximal 4,50 m, gartenseitig auf mi-

nimal 6,00 m und auf maximal 6,50 m festgesetzt. 

 

  1.2.3.3 Doppelhäuser und Hausgruppen 

 

Bei der Errichtung von Doppelhäusern und Hausgruppen 

sind die Gebäude in Bezug auf die Anzahl der Vollge-

schosse gleich auszubilden.  
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1.2.3.4 Traufhöhen und Zahl der Vollgeschosse 
 - Doppelhäuser und Hausgruppen - 

 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird bei Doppelhäusern 

und Hausgruppen auf zwei Vollgeschosse festgesetzt. 

   Die Traufhöhen müssen folgende Maße einhalten: 

    

   in den Bereichen B, D, und J 

 

   mindestens 6,50 m 

   höchstens   7,00 m 

 

   im Bereich M: 

   straßenseitig:     mindestens          4,00 m 

                            höchstens            4,50 m  

   gartenseitig:      mindestens          6,00 m 

                             höchstens            6,50 m    

   

 

Grafische Darstellung für den Bereich M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Von der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse bei Doppel-

häusern und Hausgruppen kann auf ein geringeres Maß ab-

gewichen werden (gilt nicht für den Bereich M), wenn si-

chergestellt ist, dass beide Parteien bzw. die ganze Gruppe 

die Abweichung übernehmen. Dies ist durch Baulast zu si-

chern. Die Höchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse ist 

dem Planeinschrieb zu entnehmen. Je nach Geschossigkeit 

sind folgende Traufhöhen einzuhalten (Diese Traufhöhen-

modifikationen gelten nicht für den Bereich M ): 

 

   bei I - geschossigen Gebäuden 

                  mindestens 4,20 m 

               höchstens   4,50 m 

   bei II* - geschossigen Gebäuden 

     (2. Vollgeschoss im Dachraum) 

         mindestens 5,00 m 

                       höchstens   5,50 m 
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                                                                  bei II* - geschossigen Gebäuden 

     (2. Vollgeschoss im Dachraum) 

                 mindestens 5,00 m 

                               höchstens   5,50 m 

 

 

  1.2.3.5 Traufhöhe Gemeinschaftsgaragen, mit Planzeichen 

15.3 ausgewiesene Garagen 

 

 Für die einzelnen Gemeinschaftsgarageneinheiten sowie 

die mit Planzeichen 15.3 ausgewiesenen Garagen gilt - bei 

entsprechender Kennzeichnung durch Firstrichtungen im 

Plan - die Dachform Satteldach. Die Traufhöhe wird 

zwingend auf 2,70 m festgesetzt. 

Bei fehlender Kennzeichnung mit einer Firstrichtung im 

Plan sind Gemeinschaftsgaragen sowie die mit Planzei-

chen 15.3 ausgewiesenen Garagen mit begrüntem Flach-

dach auszuführen. Die Traufhöhe wird ebenfalls zwingend 

auf 2,70 m festgesetzt. 

 

  1.2.3.6 Traufhöhe Grenzgaragen, Grenzcarports 

   Tiefenversatz zur Straße 

 

   Für Grenzgaragen (= Garagen auf benachbarten Grund-

stücken, die jeweils an die gemeinsame seitliche Grund-

stücksgrenze angebaut sind) gilt die Dachform Satteldach. 

Dabei ist der Giebel der Garage auf die seitliche Nachbar-

grenze zu setzen, d.h. Grenzgaragen stehen traufständig 

zur Erschließungsstraße. Die Traufhöhe wird zwingend 

auf 2,70 m festgesetzt. Von der festgesetzten Dachform 

und / oder Traufhöhe kann abgewichen werden, wenn 

beide Parteien die Abweichung übernehmen. Dies ist 

durch Baulast zu sichern. 

 

   Der Tiefenversatz zwischen zwei Grenzgaragen darf ma-

ximal 1,50 m zur Straßenseite betragen. 

   Der Tiefenversatz zur Gartenseite darf in den Bereichen L 

und M maximal 1,00 m betragen. 

   Diese Festsetzungen sind entsprechend für Grenzcarports 

anzuwenden. 

   Der Anbau einer Grenzgarage und eines Grenzcarports an 

die gemeinsame Grenze ist zulässig. 

 

 

  1.2.3.7 Firsthöhen in den Bereichen L und M 

 

   In den Bereichen L und M werden folgende minimale und 

maximale Firsthöhen festgesetzt. Die Höhenangaben be-

ziehen sich dabei in allen Fällen auf den jeweiligen Be-

zugspunkt an der Hinterkante Gehweg oder Erschlie-
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ßungsstrasse. Dies gilt auch für die Firsthöhen der garten-

seitigen Dachflächen bei ausnahmsweise zulässigen ver-

setzten Pultdächer. 

Folgende Firsthöhen sind einzuhalten (Satteldach mit mit-

tiger Firstlage): 

 

mindestens 8,00 m 

höchstens   9,00 m 

 

Im Bereich L wird die Firsthöhe auf maximal 9,00 m fest-

gesetzt. 

 

 

  1.2.3.8 Ausnahmeregeln für den Bereich M  

     

Von den Festsetzungen für Doppelhaushälften in dem Be-

reich M  kann unter der Voraussetzung, dass beide Partei-

en die Abweichung übernehmen ïdies ist durch Baulast zu 

sichern- ausnahmsweise folgendermaßen abgewichen 

werden: 

 

Bereich M (Ausnahme: Versetztes Pultdach mit mittiger 

Firstlage, Dachneigung zwingend 35°) 

 

Traufhöhen: 

 

mindestensï straßenseitig        4,50 m 

höchstensï straßenseitig          5,00 m 

mindestensï gartenseitig         5,00 m 

höchstensï gartenseitig           5,50 m 

 

Firsthöhen (Achtung: Bezugspunkt Straße) 

 

mindestensï straßenseitig        9.00 m 

höchstensï straßenseitig          9,50 m 

mindestensï gartenseitig         7,50 m 

höchstensï gartenseitig            8,00 m 

 

Grafische Darstellung der Ausnahmeregeln für den Bereich M  
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1.2.4 Anrechenbare Grundfläche 
§ 19 (4) BauNVO 

 

  Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 

 

1.  Garagen, Carports und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 

2.   Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, 

3.   baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich  unterbaut wird,  

 

mitzurechnen. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die o.g. Anlagen bis zu 50 v.H. 

überschritten werden. 

 

Jede weitere Überschreitung wird ausgeschlossen. Tiefgaragenflächen 

werden nur hälftig auf die zulässige Grundfläche angerechnet (s. Punkt 

2.3.2). 

 

1.2.5 Zahl der Vollgeschosse 
§ 16 (3) Nr. 2 BauNVO und LBO 

 

Die Zahl der Vollgeschosse wird gemäß Planeinschrieb als Höchstgrenze 

sowie als Zwang festgesetzt. 

 

 

 

1.3 Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie 

die Stellung baulicher Anlagen  

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 + 23 BauNVO 

 

1.3.1 Offene Bauweise   -  nur Einzelhäuser 

 

Offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO mit Grenzabstand, nur Einzel-

häuser 

 

  

 

1.3.2 Offene Bauweise   - nur Doppelhäuser 

   

Offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO mit Grenzabstand, nur Doppel-

häuser 

 

 1.3.3 Offene Bauweise   - nur Hausgruppen 

   

Offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO mit Grenzabstand, nur Haus-

gruppen 
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 1.3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

  - Ausnahmen ï 

  § 23 (3) BauNVO 

 

Die im Plan festgesetzten Baugrenzen dürfen ï wenn keine Abstandsvor-

schriften verletzt werden ï ausnahmsweise um maximal 1,50 m über-

schritten werden. Das gilt jedoch nur für untergeordnete Bauteile (z.B. 

Treppenhäuser, Balkone, Vordächer, Freitreppen usw.). 

Bei Einzelhäusern ist die Gesamtbreite der hervorspringenden Gebäude-

teile an jeder Gebäudeseite auf maximal 5 m begrenzt.  

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen dürfen die vorderen und hinteren 

Baugrenzen max. zu 2/3, die seitlichen Baugrenzen maximal bis zur 

Hälfte, maximal jedoch bis zu einer Breite von 5 m überschritten wer-

den. 

 

 1.3.5 Nebenanlagen 

  § 14 (1) BauNVO 

 

Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 (1) BauNVO sind nur in-

nerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Ausgenommen 

sind untergeordnete Nebenanlagen wie Pergolen, Rankgerüste, Müllton-

nenplätze, "Gartenhäuser" bis 10 qm Grundfläche. 

 

 

 1.3.6 Stellung der baulichen Anlagen 

  - Hauptfirstrichtung ï 

  § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

 

Die im Plan eingezeichneten Firstrichtungen kennzeichnen gleichzeitig 

die Gebäudelängsachsen. Die Gebäudeaußenwände müssen parallel oder 

rechtwinklig zu den in der Planzeichnung eingetragenen Richtungspfei-

len verlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Mindestbreite von Baugrundstücken 

§ 9 (1) Nr. 3 BauGB 

 

1.4.1 Mindestbreite von Reihenhausgrundstücken 
 

Reihenmittelhausgrundstücke müssen mindestens eine Breite von 6,50 m 

aufweisen,  Reihenendhausgrundstücke   eine Breite von   mindestens 

9,50 m. 
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1.5 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB 

 

1.5.1 Garagen, Carports und Stellplätze 
 

 Soweit im Plan nicht besondere Flächen ausgewiesen werden, sind Ga-

ragen und Carports in dem Bereich zwischen der vorderen und rückwär-

tigen Baugrenze sowie deren seitlicher Verlängerung zulässig. Ein Stau-

raum von 5,00 m ist mindestens einzuhalten. Bei Grenzgaragen bzw. 

Grenzcarports (s. Punkt 1.2.3.6) darf der Tiefenversatz straßenseitig ma-

ximal 1,50 m betragen.  

 Die Anordnung von Stellplätzen hinter der hinteren Baugrenze bzw. de-

ren seitlicher Verlängerung ist ebenfalls unzulässig. 

 

Auf den mit D gekennzeichneten Wohnbaugrundstücken sind keine zu-

sätzlichen Stellplätze und Garagen/Carports zulässig. Der Stellplatz-

nachweis erfolgt ausschließlich auf den besonders gekennzeichneten Ga-

ragen- und Stellplatzflächen, die direkt zugeordnet sind. 

  

 Bei Eckgrundstücken ist die Bestimmung der vorderen und rückwärtigen 

Baugrenze in Abhängigkeit zur zugeordneten Straßenseite  (Hausnum-

mer !) vorzunehmen. Ausnahmsweise können in solchen Fällen auch von 

o.g. Festsetzungen abweichende Standorte zugelassen werden. 

 

1.5.2 Stellplätze im Vorgarten 
 

 Der Geländestreifen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vor-

deren Gebäudeflucht sowie deren seitlicher Verlängerung darf flächen-

mäßig nur zur Hälfte für Stellflächen genutzt werden.  

 Für Eckgrundstücke gilt unter Punkt 1.5.1 Genanntes entsprechend. 

Im Bereich D sind keine Stellplätze im Vorgarten zulässig. 

 

1.5.3 Mit Planzeichen 15.3 ausgewiesene Garagen  

 

Die ausgewiesenen Flächen für Garagen können ausnahmsweise um je-

weils 1,00 m nach hinten verlängert werden. Der Anbau an die vordere 

Begrenzung ist bindend. 

 

 

 

 

1.6 Beschränkung der Zahl der Wohnungen 

§ 9 (1) Nr. 6 BauGB 

 

1.6.1 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude wird in den 

Bereichen B, D, J und M auf zwei begrenzt. 
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1.7 Von der Bebauung freizuhaltende Grundstücke 

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB 

 

1.7.1 Sichtwinkel 
 

Die Sichtfelder an den Straßeneinmündungen sind von jeder sicht-

behindernden Nutzung und Bepflanzung freizuhalten. Sträucher, Hecken 

und Einfriedigungen dürfen eine Höhe von 0,70 m über Fahrbahn nicht 

überschreiten. 

 

 

 

1.8 Verkehrsflächen 

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB 

 

1.8.1 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
- Fuß- und Radwege, öffentliche Parkflächen - 

 

Fuß- und Radwege sowie öffentliche Parkplatzflächen sind mit was-

serdurchlässigen Materialien anzulegen. 

 

 

1.8.2 Verkehrsbegleitgrün 
 

Die Verkehrsgrünflächen sind mit einheimischen, standortgerechten 

Pflanzen zu bepflanzen. Entsprechendes gilt für das Verkehrsbegleit-

grün. 

 

 

 

1.9 Versorgungsflächen 

 § 9 (1) Nr. 14 BauGB 

 

 1.9.1 Bodenfilter und Versickerungsbereiche als öffentliche Anlage 

 

Die anfallenden Niederschlagswässer von Dächern, Hofflächen und 

Straßenflächen sind in den öffentlichen Regenwasserkanälen dem aus-

gewiesenen Bodenfilter zuzuführen, dort zu behandeln und anschließend 

gereinigt zur Versickerung zu bringen. Der Überlauf wird zum einen 

dem im Gebiet befindlichen Versickerungs- und Ableitungsgraben zuge-

führt, zum anderen fließt er in außerhalb des Geltungsbereiches befindli-

che Polderflächen und Ableitungsgräben in Richtung Vorflut (Mühlkanal 

/ Kraichbach). 
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1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

 

  

 

1.10.1 Materialien für Stellplätze und Zufahrten  
 

Die Stellplätze und die Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger 

Bauweise auszuführen (z.B. Rasenpflaster mit mind. 2 cm breiter Fuge, 

Schotterrasen, Rasengittersteine, Spurplatten in Rasen eingebettet).  

 

 

 

1.11 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB 

 

1.11.1 Anpflanzungen im WR und WA 
 

Zur möglichst weitgehenden Minderung der Beeinträchtigung des Na-

turhaushaltes sind mind. 40 % der Grundstücksfläche zu begrünen. Hier-

zu sind je angefangene 250 qm Grundstücksfläche  mind. ein mittel- bis 

großkroniger, standortgerechter, einheimischer Laubbaum zu pflanzen. 

Empfohlen werden Bäume entsprechend der unten angeführten Artenlis-

te. 

Wenn nachbarrechtliche Abstandsvorschriften dem o.g. Pflanzgebot ent-

gegenstehen, können ausnahmsweise für einen Baum mind. 5 einheimi-

sche Sträucher (siehe Empfehlung Artenliste) gepflanzt werden. 

 

 1.11.2 Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

 

Auf den im Plan ausgewiesenen Flächen zur Anpflanzung von Bäumen 

und Sträuchern ist zur Eingrünung des Ortsrandes sowie zur Herstellung 

eines Abstandsgrünbereiches ein Pflanzgürtel festgelegt. Je angefangene 

10 m Länge ist ein mittel- bis großkroniger, standortgerechter, einheimi-

scher Laubbaum zu pflanzen, und im Übrigen ist die Fläche dicht (ca. ein 

Strauch auf 1 qm, mindestens drei verschiedene Arten) mit einheimi-

schen Sträuchern zu schließen (s. beigefügte Artenliste mit Vorschlags-

charakter). 

 

 

 

 

 

 

1.11.3 Bäume auf Parkplätzen und Stellflächen 
 

Parkplätze und KFZ-Stellplätze sind je 3 - 4 Einheiten mit einem Baum 

zu überstellen. 
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1.11.4 Dachbegrünung 
 

Flachdächer sowie Dachflächen mit einer Neigung bis zu 20° sind min-

destens extensiv mit einheimischen Trockenrasengesellschaften zu be-

grünen (s. angefügte Artenliste mit Vorschlagscharakter). 

 

 

 1.11.5 Kinderspielplätze 

 

Mindestens 25 % der Flächen - Randbereiche- sind mit einheimischen 

standortgerechten Gehölzen (s. beiliegende Artenliste) zu bepflanzen. 

 

 

1.11.6 Fassadenbegrünung Garagen, Carports, Lärmschutzwände 
 

Die rückwärtigen und seitlichen Garagen-/Carportwände sind - soweit an 

sie nicht angebaut ist - mit kletternden oder rankenden Pflanzen zu be-

grünen. Den einzelnen Pflanzen ist ein Pflanzloch von mindestens 0,75 

qm zur Verfügung zu stellen. Rank- und Klettergerüste - soweit benötigt 

- sind anzubieten (s. beigefügte Artenliste mit Vorschlagscharakter).  

Grenzen rückwärtige oder seitliche Garagen- bzw. Carportwände an den 

öffentlichen Straßenraum, kann das benötigte Pflanzloch im öffentlichen 

Straßenraum zugelassen werden. 

Lärmschutzwände sind mit Schling- und Kletterpflanzen zu begrünen. 

 

 1.11.7 Bindungen für Bepflanzungen 

 

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind vorhandene Gehölze zu 

erhalten und zu pflegen sowie bei Abgang aus der unten angefügten Ar-

tenliste zu ersetzen. 

 

1.11.8 Pflanzenqualität 
 

Die Qualität der unter 1.11.1 bis 1.11.7 geforderten Pflanzen muss den 

zur Zeit der Durchführung jeweils gültigen "Gütebestimmungen für 

Baumschulpflanzen der FLL" (= Forschungsgesellschaft Landschafts-

entwicklung - Landschaftsbau e.V.) entsprechen. 

 

Qualitäts- und Größenmerkmale: 

 

- Laubbäume 

  Hochstämme, mindestens dreimal verpflanzt,  

  Stammumfang mindestens 12 cm 

 

 

- Sträucher 

  mindestens zweimal verpflanzt, 

  mindestens 60 - 100 cm hoch 
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1.12 Vorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

 § 9 (1) 24 BauGB 

 

 1.12.1 Aktiver Schallschutz 

 

Zum aktiven Schallschutz sind Lärmschutzwände innerhalb des Gel-

tungsbereiches (entlang des Südrings, Lärmschutzwand Höhe 3,00 m) 

und außerhalb des Geltungsbereiches (entlang der B39, Lärmschutzwand 

Höhe 2,50 m) vorgesehen (s. schalltechnisches Gutachten des Büros Ge-

nest & Partner, Ludwigshafen vom 5.11.1997 inkl. der Schreiben vom 

7.11.1997 und 6.1.1998 sowie schalltechnisches Gutachten zur 

4.Änderung vom 27.02.2004). 

 

  Hinweis: 

 

Bei der Errichtung der Lärmschutzwände sollte darauf geachtet werden, 

dass die Wände ein bewertetes Schalldämmmaß von mindestens 20 dB 

besitzen, das von dichten Wänden mit einer flächenbezogenen Masse 

von über 10 kg/qm erreicht wird. 

 

 

 1.12.2 Objektgebundener Schallschutz 

 

Die Außenbauteile von im Plan gekennzeichneten Gebäuden sind für 

Geschosshöhen oberhalb des Erdgeschossniveaus bei erstmaligem Ein-

bau oder Erneuerung nach den Vorgaben der DIN 4109 ĂSchallschutz im 

Hochbauñ (Ausgabe November 1989) Tabelle 8, zu dimensionieren, wo-

bei Lärmpegelbereich III zu berücksichtigen ist.  

 

  Hinweis: 

 

Bei der Planung von Gebäuden kann durch eine geeignete Grundrissge-

staltung die Lärmbelastung innerhalb der Gebäude gemindert werden. 
 

 

 

 

 

Hockenheim, den 29.10.2007 

Stadtbauamt Hockenheim 

 

Abteilung Stadtplanung 

Bearbeitung: Dipl.-Ing. Petra Oleszewski  
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C 
Örtliche Bauvorschriften 

gemäß LBO 
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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

ZUM BEBAUUNGSPLAN Ă2.+3.GEWANN BIBLIS ï 6.  NDERUNGñ 

 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl. S. 895) m. W. v. 02.01.2005 

 

 

Die folgenden örtlichen Bauvorschriften gelten in Verbindung mit den zeichnerischen und 

textlichen Festsetzungen des zeichnerischen Teils. 

 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

§ 74 (1) Nr. 1 und Nr. 2 LBO 

 

2.1.1 Dachform 
 

Satteldach mit mittiger Firstlage und beidseitig gleicher Dachneigung. 

Im Bereich M sind ausnahmsweise versetzte Pultdächer mit mittiger 

Firstlage zulässig. 

 

 2.1.2 Dachform Einzelhäuser in allen Bereichen  
 

Bei den Einzelhäusern sind grundsätzlich auch Tonnendächer, Walmdä-

cher, gegeneinander versetzte Pultdächer oder Dächer mit zwei unter-

schiedlichen Neigungen zulässig. Die Neigungen sollen sich dabei im 

Rahmen der angegeben Dachneigungen halten. 

 

 

 2.1.3 Dachneigungen 
 

Für eingeschossige Gebäude gilt 30-45 Grad, im Übrigen 30-40 Grad. 

Für Doppelhäuser und Hausgruppen ist bindend 35 Grad festgelegt. Von 

der Bindung für Doppelhäuser und Hausgruppen kann als Ausnahme bis 

5 Grad abgewichen werden, wenn sichergestellt ist, dass beide Haushälf-

ten bzw. die ganze Gruppe diese Neigung übernehmen. Dies ist durch 

Baulast zu sichern.  

 

 

 

2.1.4 Dachgauben, Gegengiebel, Dacheinschnitte 
 

 - Die Gesamtbreite aller Dachgauben, Dacheinschnitte und Gegengie-

bel darf zusammen nicht mehr als die Hälfte der dazugehörigen 

Dachbreite betragen. 

 

 - Die Gesamtbreite aller Dachgauben (jeweils gemessen ab Seiten-

wand) darf zusammen nicht mehr als die Hälfte der dazugehörigen 

Dachbreite betragen, jede Einzelgaube nicht mehr als 1/3 der Ge-

bäudebreite, maximal jedoch 2,00 m. 
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  Bei freistehenden Einzelhäusern darf jede Einzelgaube maximal die 

Hälfte der dazugehörigen Dachbreite betragen.  

 

 - Der Abstand zwischen zwei Dachgauben sowie der Abstand einer 

Dachgaube von Dacheinschnitten, von Gegengiebeln und von der 

Gebäudeaußenkante sowie zu Brandwänden hat mindestens 1,25 m 

zu betragen (jeweils gemessen ab Seitenwand). Das Gaubendach 

muss  mindestens 0,75 m unterhalb des Hauptfirstes anschließen 

(mindestens 0,75 m Abstand zwischen First und 

Gaubendachanschluss, gemessen in der Dachschräge).  

 

  - Mehrere Einzelgauben sind mit gleicher Höhe und auf derselben 

Unterkante anzuordnen( Gauben ausschließlich in der ersten Dach-

geschossebene). Bei Doppelhäusern sowie Hausgruppen sind jeweils 

einheitliche Dachgaubenformen für die gesamte Hausform zu wäh-

len. 

Die minimal zulässige Dachneigung bei  Dachgauben beträgt 10°. 

 

 

 Gegengiebel 

 

  - Auf jeder Traufseite eines Hauptdaches ist nur ein Gegengiebel in 

einer Breite bis zu einem Drittel der Hausbreite, max. jedoch 3,00 m 

und mit Satteldach zulässig. Bei freistehenden Häusern darf der Ge-

gengiebel maximal die Hälfte der Hausbreite betragen. Die zulässige 

Dachneigung des Gegengiebels beträgt 30° - 40°. Die Traufhöhe des 

Gegengiebels darf die zulässige Traufhöhe um max. 1,50 m über-

schreiten. Der Abstand eines Gegengiebels von der Gebäudeaußen-

kante sowie zu Brandwänden hat mindestens 2,50 m zu betragen 

(gemessen ab Seitenwand). Der Dachfirst eines Gegengiebels muss 

mindestens 0,75 m unterhalb des Hauptfirstes anschließen. 

 

  - Dacheinschnitte sind allgemein zulässig. Es gelten die Längenfest-

setzungen wie für Dachgauben. 

 

 

 2.1.5 Dachflächenfenster und Firstverglasungen 
 

- Die Summe der Breiten aller auf einer Dachseite eingebauten Dach-

flächenfenster darf 1/3 der Trauflänge nicht überschreiten. Die Dach-

flächenfenster müssen von Traufe, First und Ortgang einen Abstand 

von mindestens 1,25 m haben. 

 

- Dachflächenfenster müssen ein stehendes Format haben. Sie sind bis 

zu einer Größe von 1,50 qm zulässig, wobei die Fensterbreite 1,20 m 

nicht überschreiten soll. Der Abstand zwischen den einzelnen Dach-

fenstern muss mindestens ein Sparrenfeld betragen, darf jedoch 0,50 

m nicht unterschreiten. Der Abstand mehrerer Dachflächenfenster 

zur Traufe muss stets derselbe sein. 
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- Firstverglasungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn die Vergla-

sung über max. 2/3 der Dachlänge reicht und die verglasten Flächen 

eine Breite von max. 0,80 m aufweisen, gemessen ab dem First und 

in Dachschräge. 

 

2.1.6 Dachform, Dachneigung ï Gemeinschaftsgaragen,  Grenzgaragen,  

                          Grenzcarportsï 

 

Für mit Planzeichen 15.3 ausgewiesene Garagen, die im Plan mit einer 

Firstrichtung gekennzeichnet sind, gilt die Dachform Satteldach mit bin-

dend 25 Grad Dachneigung. 

Für Grenzgaragen bzw. Grenzcarports (grundsätzlich traufständig zur 

Erschließungsstraße) gilt die Dachform Satteldach mit bindend 25 Grad 

(s. Punkt 1.2.3.6). Von der festgesetzten Dachform und / oder Dachnei-

gung kann bei Grenzgaragen bzw. ïcarports abgewichen werden, wenn 

beide Parteien die Abweichung übernehmen (s. hierzu Pos. 1.11.4). Dies 

ist durch Baulast zu sichern. 

Gemeinschaftsgaragen sowie mit Planzeichen 15.3 ausgewiesene Gara-

gen ohne Kennzeichnung einer Firstrichtung im Plan sind als begrünte 

Flachdächer auszuführen. 

 

2.1.7 Dacheindeckung bei Doppelhaushälften und Hausgruppen 

 

 Für die Dacheindeckung einschließlich der ïaufbauten sind grundsätzlich 

naturrote bis rotbraune Tonsteine bzw. gleichartige Dachsteine zu ver-

wenden. Ausnahmsweise können kleinere Dachaufbauten und Erker 

Dachdeckungen mit anderen Materialien erhalten . Abweichungen von 

dieser Festsetzung sind möglich, wenn beide Parteien bzw. die ganze 

Gruppe die gleiche abweichende Dachdeckung wählen. Dies ist durch 

Baulast zu sichern. 

 

 
 

2.2 Werbeanlagen 

§ 74 (1) Nr. 2 LBO 

 

2.2.1 Anordnung der Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind nur von der Gebäudeseite zulässig, die der Erschlie-

ßungsstraße zugeordnet ist. 

Werbeanlagen sind nur unterhalb der Brüstungsoberkante der Fenster im 

ersten Obergeschoss zulässig. 

Ausnahmsweise können senkrecht angebrachte, kastenförmige Anlagen 

(Fahnentransparente) auch bis zur Oberkante der Fenster im ersten 

Obergeschoss zugelassen werden, wenn dies zur eindeutigen Kenntlich-

machung der Leistungsstätte erforderlich ist. 

 

Werbeanlagen haben sich grundsätzlich der Architekturgestaltung und 

der Fassadengliederung der Gebäude unterzuordnen. Die Überlagerung 
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von Fassadengliederungen, Gewanden und Gesimsen muss ausgeschlos-

sen werden. 

Werbeanlagen dürfen nur abhängig von Gebäude errichtet werden, d.h. 

sie müssen unmittelbar mit dem Gebäude verbunden sein. 

 

Unzulässig sind: 

 

- die Verwendung von Signalfarben, insbesondere Tages- und Nacht-

leuchtfarben 

 

- die Verwendung von Blink- und Wechsellichtern, Schriftbändern 

(Laufschriftanlagen sowie im Wechsel oder in Stufen schaltbare Be-

leuchtungsanlagen) 

 

- bewegliche Werbeschilder 

 

- spiegelunterlegte oder reflektierende Werbeflächen 

 

- Werbeanlagen innerhalb von Schaufensterflächen (zugeklebte, zu-

gemalte Schaufenster) 

 

Flachtransparente sind nur zulässig, wenn sie unmittelbar (flach) an der 

Gebäudeaußenwand befestigt werden und nicht mehr als 20 cm auftra-

gen. Sie dürfen mit ihrer Oberkante bis max. 20 cm unterhalb der Brüs-

tungshöhe (Fensterbank bzw. Gesims) des 1. Obergeschosses angebracht 

werden. Die Gesamthöhe der Reklamefläche darf 50 cm nicht über-

schreiten. 

Fahnentransparente sind ausnahmsweise zulässig. Ihre Höhe darf 1,60 m 

nicht überschreiten, ihre Breite darf höchstens 20 cm betragen. Sie sind 

nur oberhalb des Lichtraumprofils der Erdgeschosszone, höchstens je-

doch bis zur Oberkante der Fenster des 1. Obergeschosses  anzubringen. 

Die Gesamtansichtsfläche der Werbeanlage wird auf 1,00 qm be-

schränkt. Metallausleger in handwerksgerechter Konstruktion sind bis zu 

einer max. Ausladung von 1,20 m zulässig. Die geschlossene Reklame-

fläche darf eine Größe von 0,80 qm nicht überschreiten.  

 

2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 

§ 74 (1) Nr. 3 LBO 

 

2.3.1 Vorgärten 
 

Die Vorgärten, das sind die Flächen zwischen den Erschließungsstraßen 

u. -wegen und der vorderen Gebäudeflucht, dürfen nicht als Arbeits- 

oder Lagerfläche genutzt werden. Sie sind auf das Straßenniveau auszu-

gleichen. Abgrabungen sind nicht zulässig mit Ausnahme von Zufahrten 

zu Tiefgaragen in einer maximalen Breite von 5,00 m. Die Vorgärten 

sind gärtnerisch anzulegen und instand zuhalten. Dabei muss mind. die 

Hälfte der Vorgartenfläche begrünt bzw. als reine Pflanzfläche nutzbar 

sein.  
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 2.3.2 Tiefgaragen 

 

Tiefgaragen sind mit Erde zu überdecken, gärtnerisch anzulegen und 

dauernd als Grünfläche zu erhalten. Der Substrataufbau ab Oberkante 

Betondecke muss mindestens 50 cm betragen. 

 

 

 

2.4 Einfriedigungen 

§ 74 (1) Nr. 3 LBO 

 

 

2.4.1 Einfriedigungen bei Grundstücken bis zu 2 Vollgeschossen 
 

In den Vorgärten/Hauszugangsbereichen bzw. entlang den öffentlichen 

Verkehrsflächen sind durchlässige Einfriedigungen bis 100 cm Gesamt-

höhe bei einem Sockel bis 20 cm Höhe zulässig. Ausnahmsweise können 

entlang der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Radwege, Fußwege) 

durchlässige Einfriedigungen in Form von Doppelstabgitterzäunen bis zu 

einer Gesamthöhe von 1,50 m mit einem Sockel von maximal 20 cm 

Höhe errichtet werden. Diese Regelung gilt nicht für Vorgär-

ten/Hauszugangsbereiche. Bei Eckgrundstücken können Einfriedigun-

gen, die höher als einen Meter sind, erst ab der seitlichen Verlängerung 

der hinteren Gebäudeflucht beginnen. 

 

An den übrigen Grenzen sind tote Einfriedigungen bis 1,50 m Höhe zu-

lässig. Hecken sind bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. 

 

 

 2.4.2 Einfriedigungen bei Hausgruppen bis zu 2 Vollgeschossen 

 

Bei Hausgruppen ist von der Zugangsseite bzw. dem Erschließungsweg 

her vor den Gebäuden eine maximal 30 cm hohe Einfriedigung zulässig. 

Höhere Einfriedigungen können erst 30 cm hinter der vorderen Gebäude-

flucht bzw. deren seitlicher Verlängerung errichtet werden. Sonstige Re-

gelungen bzw. Einfriedigungen an den übrigen Grenzen siehe Punkt 

2.4.1. 

 

 

2.4.3 Sichtschutzwände 
 

Bei Hausgruppen und Doppelhäusern sind im Bereich der Freisitzplätze 

auf der Hauptwohnseite Sichtschutzwände aus Holz, Sichtbeton oder 

Mauerwerk von max. 2,00 m Höhe bis zu einer Länge von 3,00 m zuläs-

sig. 
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2.4.4 Gestaltung der Einfriedigung 
 

Gestattet sind: 

 

- durchlässige Holzzäune 

 

- weitgehend blickdichte Holzzäune nur i.V.m. einer Heckenvorpflan-

zung ( Pflanzbeet mindestens 0,80 m breit) bzw. einer intensiven 

Begrünung mit Kletterpflanzen (betrifft Einfriedigungen, die an die 

öffentlichen Verkehrsflächen  -Straßen, Fuß- und Radwege- angren-

zen) 

 

- Leichte Konstruktionen aus Eisen oder Stahlgitter 

 

- Maschendrahtzäune in Verbindung mit einer dichten 

Heckenhinterpflanzung 

 

- Heckenpflanzungen 

 

 2.4.5 Einfriedigung entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze 

 

Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze sind die hinteren Einfriedi-

gungen zur freien Landschaft bevorzugt als unbeschnittene Hecken aus-

zubilden. Zulässig sind ferner Maschendrahtzäune/Stabgitterzäune in 

Verbindung mit einer dichten Heckenbepflanzung sowie beschnittene 

Hecken. 

 

2.4.6 Artenauswahl 
 

Heckenbepflanzungen sind mit einheimischen, standortgerechten Laub-

gehölzen (siehe Artenliste mit Vorschlagscharakter) vorzunehmen. Na-

delgehölze mit Ausnahme der Gemeinen Eibe (Taxus baccata) und exo-

tische Pflanzen sind unzulässig. 

 

2.5 Stellplatzverpflichtung 

§ 74 (2) Nr. 2 LBO 

 

2.5.1 Anzahl der notwendigen Stellplätze 
 

In Abhängigkeit zur Wohnungsgröße werden folgende Regelungen ge-

troffen: 

 

1. ab  40 qm Wohnfläche        1,3 Stellplätze 

2. ab  60 qm -"- 1,5 Stellplätze 

3. ab  75 qm -"- 1,7 Stellplätze 

4. ab  90 qm -"- 2,0 Stellplätze 

 

Ergibt sich bei der Berechnung der notwendigen Stellplätze eine Bruch-

zahl, so wird ab ...,5 aufgerundet. 
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2.5 Ordnungswidrigkeiten 

§ 75 LBO  

 

2.6.1 Ordnungswidrigkeit  
 

Ordnungswidrig im Sinne § 75 LBO handelt, wer den Festsetzungen der 

hiermit nach § 74 LBO erlassenen, örtlichen Bauvorschriften zuwider-

handelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hockenheim, den 29.10.2007 

Stadtbauamt Hockenheim 

 

Abteilung Stadtplanung  

Bearbeitung: Dipl.-Ing. Petra Oleszewski  
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HINWEISE  

ZUM BEBAUUNGSPLAN Ă2.+3.GEWANN BIBLIS ï 6.ÄNDERUNG 

 
 

 

1. Bodenschutz 
 

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdich-

tungen zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor einer erhebli-

chen und nachhaltigen Veränderung zu schützen. 

Bei allen Baumaßnahmen ist humoser Oberboden (Mutterboden) und 

Unterboden getrennt auszubauen, vorrangig einer Wiederverwendung 

zuzuführen und bis dahin getrennt zu lagern. 

Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen 

nach § 1 BodSchG gewährleisten (Schütthöhe max. 2,00 m, Schutz vor 

Vernässung etc.). 

Falls bei der Durchführung von Bodenarbeiten geruchliche und/oder 

sichtbare Auffälligkeiten bemerkt werden, die auf Bodenverunreinigun-

gen hinweisen, ist das Wasserrechtsamt beim Landratsamt Rhein-

Neckar-Kreis unverzüglich zu verständigen. 

 

2. Bestandsschutz für Gehölze 
 

Gehölzbestände sind vor Kronen-, Stamm- und Wurzelbeschädigungen 

zu schützen. 

Des weiteren muss eine Überschüttung und die Beeinträchtigung durch 

Abfälle etc. vermieden werden. Hierzu werden im Einzelfall geeignete 

Maßnahmen nach DIN 18920 "Schutz von Bäumen und Vegetationsbe-

ständen" ergriffen (z.B. Errichtung von Schutzzäunen entlang von He-

cken, Verschalung von Bäumen mit Brettern u.ä.) 

 

 3. Tiefgaragenein- und ïausfahrten 

 

Es wird empfohlen, dass Aufenthaltsräume, insbesondere Schlafräume 

und Tiefgaragenein- und ïausfahrten nicht unmittelbar nebeneinander 

liegen. Zu den Bauanträgen von Wohnanlagen mit Tiefgaragen sollte ei-

ne schalltechnische Beurteilung im Baugenehmigungsverfahren gefor-

dert werden. 

 

4. Gemeinschaftsstellplätze/ -garagen 
 

Es wird empfohlen, dass dort, wo sich Gemeinschaftsstellplätze und 

Gemeinschaftsgaragen in unmittelbarer Nähe von Aufenthaltsräumen 

(besonders Schlafräume) befinden, der Bauherr durch entsprechende 

Grundrissgestaltung und objektgebundenen Lärmschutz die hierfür er-

forderlichen Vorkehrungen trifft. 
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 5. Telekommunikationsleistungen 

 

 Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 

Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 

Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-

ßungsmaßnahme der Deutschen Telekom AG T-Com, PTI 13 Bauher-

renbüro, 68163 Mannheim, Telefon 0621/294-6107,Telefax 0621/294-

6106, so früh wie möglich, mindestens jedoch neun Monate vor Baube-

ginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

 Falls einzelne Bauwerke die vorhandene Bebauung um mehr als 6,0 m 

überragen, muss mit Beeinträchtigungen der Ton- und Fernseh-

Rundfunkversorgung durch Abschattung und/oder Reflexion gerechnet 

werden. 

 

6. Grundwasserstände 
 

Die höchsten Grundwasserstände im Planungsgebiet wurden im Jahr 

1983 mit 99,0 m ü. NN gemessen. 

 

Bei ungünstigen Verhältnissen (Geländehöhen = < 100,0 m ü. NN) 

könnten bei Gründungsarbeiten Wasserhaltungen erforderlich werden. 

Die dafür notwendigen wasserrechtlichen Verfahren sind rechtzeitig 

beim Wasserrechtsamt zu beantragen. Für Gebäude, die im Bereich der 

Wasserwechselzone errichtet werden, sollte das Untergeschoss als was-

serdichte Wanne ausgebildet werden. Dauerhafte Grundwasserabsen-

kungen sind nicht zulässig. 

  

 7. Grünor dnungsplanung 

 

Detaillierte Ausführungen zur Grünordnungsplanung können dem Gut-

achten der Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung 

mbH, Nussloch (Januar 1998) entnommen werden. 

 

 

 8. Gashochdruckleitung - Gasversorgung Süddeutschland GmbH 

 

Die GVS-Rheintalleitung Nord 3 und parallel dazu verlegte GVS-

Telekommunikationskabel kreuzen den Südring und die B 39 im Bereich 

der südwestlichen Abgrenzung des oben genannten Baugebietes. 

 

Die GVS-Anlagen sind gemäß den Vorschriften über Gashochdrucklei-

tungen zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhal-

tung sowie gegen Einwirkungen von außen in einem Schutzstreifen von 

6,00 m Breite (je 3,00m beiderseits der Rohrachse) verlegt. Der Schutz-

streifen ist durch die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienst-

barkeit zugunsten der GVS dinglich gesichert. 
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Im Schutzstreifenbereich dürfen für die Dauer des Bestehens der Gas-

fernleitungsanlagen und der Kabel keine Gebäude oder baulichen Anla-

gen errichtet werden. Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen vorge-

nommen werden, die die Sicherheit, den Betrieb oder die Wartung der 

Gasfernleitung und der Kabel beeinträchtigen oder gefährden.  

 

Nach der Kennzeichnung des räumlichen Geltungsbereiches wird der 

Schutzstreifen der GVS-Anlagen von der Ausweisung des Baugebietes 

nicht direkt betroffen. Somit bestehen von Seiten der Gasversorgung 

Süddeutschland GmbH hierzu keine Einwände. 

 

Aufgrund der Näherung zu den unter sehr hohem Innendruck stehenden 

Gasfernleitungsanlagen sind die oben genannten öffentlich-rechtlichen 

Vorgaben sowie die beigefügten GVS-Auflagen und Technischen Bedin-

gungen bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen und die Gasver-

sorgung Süddeutschland GmbH im Fall einer Veränderung der Grenzen 

des Baugebietes erneut zu beteiligen. 
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